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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 27.05.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Unterausschuss Kindertageseinrichtungen 11.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Gispersleben 17.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Möbisburg-Rhoda 17.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Moskauer Platz 17.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Schmira 17.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Windischholzhausen 17.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Alach 18.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Bischleben-Stedten 18.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Herrenberg 18.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Rieth 18.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Sulzer Siedlung 18.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Büßleben 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Frienstedt 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Johannesplatz 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Marbach 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Molsdorf 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Stotternheim 19.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Bindersleben 20.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Ermstedt 20.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Melchendorf 20.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Tiefthal 20.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Jugendhilfeausschuss 20.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Dittelstedt 24.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Egstedt 24.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Hochheim 24.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Hochstedt 24.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Kerspleben 25.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Mittelhausen 25.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 
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Ortsteilrat Rohda (Haarberg) 25.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Töttelstädt 25.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Urbich 25.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Berliner Platz 26.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Gottstedt 26.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Niedernissa 26.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Kühnhausen 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Linderbach 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Roter Berg 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Salomonsborn 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Schwerborn 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Vieselbach 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Waltersleben 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Wiesenhügel 27.06.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Ortsteilrat Azmannsdorf 01.07.2013 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 03.07.2013 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 Der Bedarfsplan Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege in der Stadt Erfurt für den 

 Zeitraum vom 01.08.2013 bis zum 31.07.2015 wird bestätigt. 

02 Der Oberbürgermeister wird mit der Umsetzung aller sich aus dem Bedarfsplan ergebenden 

 Maßnahmen und Konsequenzen beauftragt. 

 

 

 

 

27.05.2013 gez. A. Bausewein     

Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein X Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt X Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2013 2014 2015 2016 

Verwaltungshaushalt Einnahmen 168.300 EUR 624.800 EUR 934.100 EUR 934.100 EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 687.900 EUR 2.680.000 EUR 4.120600 EUR 4.120.600 EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

1. Bedarfsplanung Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege - Zeitraum 2013 bis 2015, 

 einschließlich der Anlagen 1 - 4 

2. Übersicht der eingegangenen Hinweise, Anregungen, Stellungnahmen nach der 

 öffentlichen Auslegung 

3 Demografisches Controlling 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Grundlage für die Bedarfsplanung Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege bildet das 

Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) in der Fassung vom 4. Mai 2010, zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22). 

Im § 17 ThürKitaG wird die Bedarfsplanung geregelt. 

Der Bedarfsplan wurde, entsprechend der veränderten gesetzlichen Regelungen, für den Zeitraum 

vom 01.08.2013 bis zum 31.07.2015 aufgestellt. 

In Vorbereitung auf die Bedarfsplanung wurden die Träger, Einrichtungen und Elternbeiräte der 

Tageseinrichtungen für Kinder mit Hilfe eines Fragebogens einbezogen. 

Vom 07.01.2013 bis zum 07.02.2013 fanden mit den Vertreter/innen der Träger, den 

Einrichtungsleiter/innen und der Elternvertretung Gespräche zur Vorbereitung der 

Bedarfsplanung statt. 

Im Zeitraum vom 18.03. 2013 bis zum 02.04.2013 lag der Entwurf der Bedarfsplanung öffentlich 

aus. Parallel dazu wurde der Entwurf ins Internet eingestellt. Bis einschließlich 04.04.2013 
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konnten Hinweise, Anregungen und Stellungnahmen abgegeben werden. Diese wurden geprüft 

und fanden bei der Erstellung der Endfassung der Bedarfsplanung Berücksichtigung. 

Um alle sich im Ergebnis der Bedarfsplanung ergebenden Konsequenzen einleiten zu können, 

macht sich die Bestätigung des Bedarfsplanes durch den Stadtrat erforderlich. 
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